
Fragen des SL erlaubt?
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Schulrechtlich - und arbeitsrechtlich - ist das Ganze einfach zu beantworten.

Falls du deinem Unterricht aus anderen Gründen als wegen Krankheit nicht nachkommen
kannst, musst du den Dienststellenleiter um Befreiung vom Dienst bitten. Für eine derartige
Dienstbefreiung gibt es Voraussetzungen, die in den Verordnungen festgelegt sind. Der
Dienststellenleiter kann dich auch "nach eigenem Ermessen" vom Dienst freistellen. Dafür
benötigt er einen fundierten Grund, der den Verordnungen genügt.

Dienstbesprechungen haben denselben Verpflichtungscharakter wie Unterricht.
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